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Vorwort zur 4. Auflage

Die 3. Auflage dieses Buches war soeben erschienen (2007), als über Wirtschaft und
Gesellschaft Spaniens dunkle Wolken aufzogen. Die tiefgreifende Krise, bis heute
nicht überwunden, erschreckte mit einer Arbeitslosenquote von 22% im Durch-
schnitt, fast 50% bei Jugendlichen. Die Reaktion der Staatsgewalt auf diese Notlage
zeigte sich am deutlichsten beim Real Decreto-Ley 3/2012 vom 10.2. „de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral“, mit einer Vorgänger-Regelung G 35/
2010 vom 17.7. Der Arbeitsmarkt sollte also reformiert werden, es habe sich die
„insostenibilidad“, die Unhaltbarkeit des spanischen Arbeitsmarktmodells gezeigt
(Begründung). Die bisherigen Reformansätze, „aún bienintencionadas y orientadas
en la buena dirección“, seien gescheitert. Man geht wohl nicht fehl zu vermuten, dass
auch die deutsche einschneidende Reform der Agenda 2010 unter der Regierung
Schröder in Madrid beachtet und erörtert worden ist, aber ohne die Entschlusskraft
zu radikalen Lösungen (vgl. Adomeit, Die Agenda 2010 und das Arbeitsrecht: eine
Reform im Kampf gegen Widerstände, 2004).

Ein neues Wort und angestrebtes Ziel taucht in der Gesetzesbegründung auf: die
„empleabilidad“ der Arbeitnehmer oder genauer der Arbeitsuchenden, die erst be-
schäftigt sein wollen. Will man deren Geeignetheit, einen Arbeitsvertrag zu erhalten,
erhöhen, so stößt man unvermeidlich auf das arbeitsrechtliche Paradoxon, dass ein
hochentwickelter Schutz des Arbeitnehmers im selben Maße die angestrebte Geeig-
netheit mindert. Hier wollte der Gesetzgeber eine klare Entscheidung lieber ver-
meiden, sein angestrebtes Ziel blieb widersprüchlich, gekennzeichnet durch das
künstliche Wortgebilde „flexiseguridad“. Das Grundprinzip davon ist, dass der
Arbeitnehmer eine Veränderung, auch Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
hinzunehmen hat, wenn die Sicherheit des Arbeitsplatzes dies verlangt. Der betrieb-
liche Tarifvertrag geht dann dem Verbandstarif vor. Der Unternehmer kann auch
anstreben, sich von Tarifbedingungen abzulösen („descolgar“), worüber eine von
drei Parteien – Unternehmer, Gewerkschaften, Verwaltung – gebildete Kommission
entscheidet, vielleicht ein „Bündnis für Arbeit“ zustande bringt (vgl. Ana Navascués
Sarratea, Descuelgue salarial …, https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/descuel-
gue-ultraactividad-convenios-515089298). Die Zahlen der Beschäftigung haben sich
seitdem etwas verbessert.

Sonstige Gesetzesänderungen waren beim Verbraucherschutz, beim Schutz von
Minderjährigen, durch das neue Gesetz für Kapitalgesellschaften, schließlich durch
Modifizierungen für das Zivilverfahren und beim Konkurs einzutragen. Große Auf-
merksamkeit erregte das Urteil des EuGH vom 21.12.2016 über die Rechtswirkung
von nichtigen Mietzinsklauseln („cláusulas suelo“) in Hypothekendarlehen, wonach
den Schuldnern entgegen der spanischen Rechtsprechung die rückwirkende Erstat-
tung überzogener Leistungen gewährt wurde (vgl. Christian Hofer, INF 2017, 29).

Eine gehörige Aufregung hat an den spanischen Küsten der anstehende „Brexit“
ausgelöst, die Briten verlieren ihre Rechtsstellung als EU-Bürger, deren Vorteile sie
vielleicht gar nicht realisiert hatten. Wiederum: wenn es in der Presse heißt, dass über
die Fortgeltung von 20 000 Gesetzen oder Regelwerken zu verhandeln ist, so wird
überdeutlich, wie sehr die Brüsseler Bürokratie ihre legislativen Kompetenzen bis



ins Absurde hinein genutzt und missbraucht hatte. „legem brevem esse oportet“
hatte der in Spanien geborene Römer Seneca gesagt, aber nicht nur kürzere Gesetze
sind wünschenswert, auch viel seltener uns auferlegte.

Eine Veränderung in den deutsch-spanischen Rechtsbeziehungen bringt auch die
EU-Erbrechtsverordnung (gültig ab 2015, S. 36). Deutsche Pensionäre oder Rentner,
die das Leben an einem spanischen Küstenort genossen, konnten bisher sicher sein,
im Falle ihres Ablebens werde deutsches Erbrecht gelten. Nunmehr aber gilt, wenn
sie nicht rechtzeitig eine anderweitige Rechtswahl getroffen hatten, das Recht des
gewöhnlichen Aufenthaltsorts (sogar evtl. katalanisches Recht!). Das Attribut „ge-
wöhnlich“ ist so unscharf, dass Streitigkeiten nicht ausbleiben können.

Auch bei den Arbeiten an dieser 4. Auflage war das Zusammenwirken mit den
Brüdern Frühbeck wieder höchst angenehm und ertragreich. Das Umsetzen der
zahlreichen Textergänzungen und -erneuerungen für den Computer hat mein in
Calahonda gewonnener Freund Werner Entenburg in unermüdlichem Einsatz ge-
leistet.

Marbella und Berlin, im Juni 2018 Klaus Adomeit

VI Vorwort zur 4. Auflage



Aus dem Vorwort zur 3. Auflage

Die Konzeption dieses Buches, die wir uns für die 1. Auflage erarbeitet hatten, ist
beibehalten worden. Aktuelle Neuerungen betreffen den Verbrauchsgüterkauf, das
Recht der Gleichbehandlung, das Eherecht, die Kapitalgesellschaften und das ganz
neu gestaltete Konkursrecht sowie das Steuerrecht. Für den Erwerb von Immobilien
gibt es jetzt eine praktische Anleitung (S. 57 ff.).
Die „Einleitung“ bringt, zum besseren Verständnis der rechtlichen Regeln, einige
allgemein-politische Informationen über das heutige Spanien. Das Land stellt sich,
20 Jahre nach dem Beitritt zur EU, als eine der führenden Wirtschaftsnationen dar.
Die Rechtsordnung folgt den liberalen und sozialen Tendenzen der Moderne und
lässt die eigentlich spanische Tradition mehr und mehr als Vergangenheit zurück.
Der „Erste Teil“ behandelt die hochgeachtete Verfassung von 1978. Die Darstellung
schließt sich eng dem Text an, dessen wichtigster Titel I über Grundrechte und
-pflichten im Anhang abgedruckt ist. Sehr hilfreich ist geblieben das immer wieder
herangezogene Handbuch von Antonio López Pina, der als hervorragender Sachken-
ner so freundlich gewesen war, die ersten Entwürfe dieses Buches durch seine Kritik
zu verbessern.
Der „Zweite Teil“ stellt das spanische Zivilgesetzbuch dar, dessen Eherecht inzwi-
schen unser BGB progressiv überholt hat. Der andersartigen systematischen Ein-
ordnung von Schuld- und Sachenrecht war besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Die wichtigsten Artikel sind in den Text aufgenommen, nicht nur als Übersetzung,
damit der Leser sich in Stil und Terminologie hineinfindet. Die größere Zurück-
haltung des spanischen Gesetzgebers bei der Umsetzung europäischen Rechts (Ver-
braucherschutz, AGB-Kontrolle, Anti-Diskriminierungsrecht) legt kritische Ver-
gleiche mit unserer Schuldrechtsreform und mit dem AGG nahe.
Im „Dritten Teil“ entstammen die Texte zum Handels- und Wirtschaftsrecht der
Feder des Altmeisters G. Frühbeck sen., der 2006 leider verstorben ist (mein Nachruf
in INF 2006, S. 135). Die Kontinuität bleibt gewahrt durch Zusammenarbeit mit
seinen Söhnen Fernando (Immobilienrecht), Federico (Steuerrecht) und Dr. Guil-
lermo Frühbeck Olmedo (Zivilprozess- und Konkursrecht).
Mit G. Frühbeck sen. hatte ich in den Jahren 1984–90 im Präsidium der frisch-
gegründeten Deutsch-Spanischen Juristen-Vereinigung zusammengewirkt. Bei den
sechs in dieser Zeit veranstalteten Kongressen (Madrid, Berlin, Barcelona, Bonn,
Burgos, Ludwigshafen/Mannheim/Heidelberg) wurden wichtige Fortschritte zur
Rechtsvergleichung erarbeitet (vgl. Gamillscheg, informaciones 1985, S. 20 ff.). Die
von uns (zusammen mit F. J. Friese†) 1984 gegründete Zeitschrift „informaciones“
hat sich zu einem beachteten Fachblatt für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr
entwickelt; seit 2002 gilt die Abkürzung „INF“ (die Homepage der Vereinigung im
Internet lautet www.dsjv-ahaj.org).
Der zunehmende Einfluss europäischer Gesetzgebung auf das deutsche Recht wie
auf das spanische Recht und die damit wachsende Angleichung oder Vergleichbar-
keit war Gegenstand einer Reihe von Seminaren mit der KolleginMargarita Jiménez
von der Rechtsfakultät Granada, Dep. Derecho Civil (Direktor: G. Orozco Pardo)
zum neuen Kaufrecht und zu den Gleichbehandlungsgesetzen. Nähere Aufschlüsse



erhielt ich auf Vortragsreisen in Diskussionen mit den Schülern von Antonio Ojeda
Avilés (Sevilla), von Alfredo Montoya Melgar (Madrid) und der rechtsphilosophi-
schen Kollegen Diego Medina Morales (Córdoba) und Cristina Hermida del Llano
(Madrid). Die Entwicklung zu einem „Europäischen Vertragsrecht“ (so auch der
Titel des Lehrbuches von Karl Riesenhuber, 2003) ist immer deutlicher auszuma-
chen, der Tendenz nach mit einer immer schärferen Kontrolle von Vereinbarungen
im Sinne materieller Gerechtigkeit, unter Zurücksetzung früherer Vorstellungen von
Privatautonomie.

Für das Erbrecht hatte Roland Krause, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien
Universität Berlin, Entwürfe bereitgestellt. Das Recht der Wohnungsmiete und der
Nutzung von Immobilien im Wege von Timesharing beruht auf Texten des Ehren-
notars Eduardo Martínez-Piñeiro. Der Teil „Internationales Privatrecht“ ist vom
Kollegen J. Sarrate i Pou (Barcelona) neu gefasst. Mit Rechtsanwalt Urs Jarfe (Ma-
drid) bestand ein lebhafter Austausch über das spanische Gleichbehandlungsgesetz.

Allen Kollegen wird für ihre freundliche Mitwirkung gedankt.

Möge auch die dritte Auflage vielen Lesern und Benutzern hilfreich sein!

Berlin und Madrid, im Juli 2007 Klaus Adomeit
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